
DC\889077DE.doc PE480.095v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

16.1.2012 0002/2012

SCHRIFTLICHE ERKLÄRUNG
eingereicht gemäß Artikel 123 der Geschäftsordnung

zur Verwendung von Drohnen für gezielte Tötungen

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

Fristablauf: 20.4.2012



PE480.095v01-00 2/2 DC\889077DE.doc

DE

0002/2012

Schriftliche Erklärung zur Verwendung von Drohnen für gezielte Tötungen

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Bericht der Vereinten Nationen über gezielte Tötungen von 2010,

– unter Hinweis auf die Genfer Abkommen von 1949 und die entsprechenden 
Zusatzprotokolle von 1977,

– gestützt auf Artikel 123 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass ein erheblicher Anstieg bei der Verwendung von Kampfdrohnen 
für gezielte Tötungen zu verzeichnen ist;

B. in der Erwägung, dass Personen gemäß den Genfer Abkommen in einem nicht 
internationalen bewaffneten Konflikt nur dann als Ziele betrachtet werden dürfen, wenn 
sie sich unmittelbar an Kampfhandlungen beteiligen, und dass sie im Zweifelsfall wie 
Zivilisten behandelt werden müssen;

C. in der Erwägung, dass Kampfdrohneneinsätze laut dem Bericht der Vereinten Nationen 
über gezielte Tötungen „zwangsläufig zur wahllosen Tötung von Zivilisten” führen; in 
der Erwägung, dass laut „Pakistan Body Count” bei Kampfdrohneneinsätzen in Pakistan 
bis zum 30.9.2011 bis zu 2179 Zivilisten getötet wurden;

1. fordert die EU und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Drohneneinsätze zum Zweck 
der gezielten Tötung kategorisch zu verbieten und sich für deren weltweite Ächtung 
einzusetzen;

2. fordert die EU und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, bis zu einem vollständigen 
Verbot von Kampfdrohneneinsätzen dafür Sorge zu tragen, dass die Staaten ihre 
Kriterien für Kampfdrohneneinsätze sowie die Informationen über die Opfer solcher 
Einsätze, insbesondere zivile Opfer, veröffentlichen;

3. fordert die EU und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, dass im 
Falle von ungesetzlichen Tötungen Maßnahmen gegen die Täter ergriffen und die 
ermittelten Täter bestraft werden;

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner dem 
Rat, der Kommission und den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


